
 

 

Synopse 15.89 
 
Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz, KiBeG); 1. Beratung 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

 Gesetz 
über die familienergän-
zende Kinderbetreuung 
(Kinderbetreuungsgesetz, 
KiBeG) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf § 38 Abs. 1 der 
Kantonsverfassung, 

   

 beschliesst:    

 I.    

 §  1 
Zweck 

   

 1 Das Gesetz legt den Rahmen 
für die familienergänzende 
Kinderbetreuung fest. 

   

Ergebnis GR-Beratung vom 25. August 
2015: 
Zustimmung zu Entwurf RR ausgenommen 
§ 2 Abs. 2 (Änderungsantrag) 
§ 4 Abs. 2 (Änderungsantrag) 
§ 4 Abs. 3 (Streichung) 
§ 5 Abs. 1 (Änderungsantrag) 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

 2 Die familienergänzende Kin-
derbetreuung bezweckt 

   

 a) die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Arbeit oder Ausbil-
dung zu erleichtern, 

   

 b) die gesellschaftliche, insbe-
sondere die sprachliche In-
tegration und die Chancen-
gerechtigkeit der Kinder zu 
verbessern. 

   

 §  2 
Angebot 

   

 1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, den Zugang zu einem 
bedarfsgerechten Angebot an 
familienergänzender Betreu-
ung von Kindern bis zum Ab-
schluss der Primarschule si-
cherzustellen. Die Aufgabe 
kann in Zusammenarbeit mit 
anderen Gemeinden oder Drit-
ten erfüllt werden. 

   

 2 Die Gemeinden erheben den 
Bedarf und berücksichtigen 
dabei die in § 1 Abs. 2 er-
wähnten Zwecke. 

  2 Die Gemeinden sind zustän-
dig für die Koordination der 
Angebote und können regel-
mässig den Bedarf erheben.  

 3 Die Benützung des Angebots 
ist freiwillig. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

 §  3 
Qualität und Aufsicht 

   

 1 Der Gemeinderat der 
Standortgemeinde legt Stan-
dards zur Qualität des Ange-
bots fest und ist für die Auf-
sicht zuständig. 

   

 §  4 
Finanzierung 

   

 1 Die Erziehungsberechtigten 
tragen die Kosten der fami-
lienergänzenden Kinderbe-
treuung. Ihr Beitrag ist höchs-
tens kostendeckend. 

   

 2 Die Wohnsitzgemeinde betei-
ligt sich unabhängig vom Be-
treuungsort nach Massgabe 
der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Erziehungsbe-
rechtigten. 

Prüfungsantrag 

Der Regierungsrat wird aufge-
fordert, im Hinblick auf die 
zweite Lesung, zu prüfen, wie 
und ob Gemeinden, die ein 
umfassendes Angebot anbie-
ten, von der Pflicht befreit 
werden können, ausserhalb 
ihrer Gemeinde Plätze zu fi-
nanzieren. 

Zustimmung Ablehnung Prüfungsantrag 
 
2 Die Wohngemeinde kann 
sich unabhängig vom Betreu-
ungsort nach Massgabe der 
wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit der Erziehungsberech-
tigten beteiligen.  

 3 Der Umfang der Beteiligung 
wird durch die Gemeindever-
sammlung beziehungsweise 
durch den Einwohner-
rat festgelegt. 

  Abs. 3 gestrichen 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

 §  5 
Massnahmen des Kantons 

   

 1 Das zuständige Departement 
kann zur Förderung der fami-
lienergänzenden Kinderbe-
treuung Massnahmen treffen. 
Es kann insbesondere 

  1 Der Kanton kann Unterstüt-
zung bieten, zum Beispiel 
durch Erstellung eines Leitfa-
dens.  

 a) die Gemeinden beraten und 
unterstützen, 

   

 b) Anbietende beraten und 
unterstützen, 

   

 c) die Weiterbildung der Be-
treuungspersonen fördern. 

   

 2 Es kann damit Dritte beauf-
tragen. 

   

 §  6 
Übergangsrecht 

   

 1 Das Gesetz über die fami-
lienergänzende Kinderbetreu-
ung ist bis spätestens zum 
Beginn des Schuljahrs 
2018/19 umzusetzen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

 2 Für bisher vom Kanton un-
terstützte Institutionen der Ta-
gesbetreuung gilt der bisherige 
§ 51 Abs. 2 des Gesetzes über 
die öffentliche Sozialhilfe und 
die soziale Prävention (Sozial-
hilfe- und Präventionsgesetz, 
SPG) vom 6. März 20011) wäh-
rend der Übergangszeit bis 
zum Abschluss des Schuljahrs 
2017/18. 

   

 §  7 
Inkrafttreten 

   

 1 Das Gesetz tritt am 1. August 
2016 in Kraft. 

   

                                                   
1) SAR 851.200 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

 II.    

 1. Der Erlass SAR 401.100 
(Schulgesetz vom 17. März 
1981) (Stand 1. August 2014) 
wird wie folgt geändert: 

   

§  7 
Unterrichtszeiten 

    

1 Das Schuljahr beginnt am 
zweiten Montag im August. 
Das erste Schulhalbjahr endet 
frühestens am dritten und spä-
testens am fünften Samstag 
nach Neujahr. Das zweite 
Schulhalbjahr endet mit den 
Sommerferien. Je zwei Wo-
chen Frühlings-, Herbst- und 
Weihnachtsferien sowie drei 
Wochen Sommerferien wer-
den für den Kanton einheitlich 
durch den Erziehungsrat fest-
gelegt. 1) 

    

2 Den Rahmen für vier weitere 
Ferienwochen setzt der Schul-
rat des Bezirks nach Anhören 
der Schulpflegen fest. 

    

                                                   
1) Vorzeitige Inkraftsetzung auf den 1. Dezember 2003 mit RRB vom 15. Oktober 2003 (AGS 2003 S. 250). 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

3 In der Volksschule dauert der 
Unterricht von Montag bis Frei-
tag. An den kantonalen Schu-
len werden die Unterrichtstage 
vom Regierungsrat festgelegt. 

    

4 Über die Einführung von Un-
terricht mit Blockzeiten und 
von Tagesschulen entschei-
den die Schulträger. Der Be-
such der Tagesschulen ist 
freiwillig. 

4 Aufgehoben.    

5 Der Regierungsrat legt nach 
Anhören des Erziehungsrates 
den Rahmen für die Unter-
richtszeiten fest. Dabei be-
rücksichtigt er die Bedürfnisse 
der Kinder und der Familien. 

    

§  68a 
Tagesschulen 

    

1 Für die zusätzlichen Kosten 
von Tagesschulen, wie Ver-
pflegung und unterrichtsunab-
hängige Betreuung, können 
die Schulträger von den Inha-
bern der elterlichen Sorge Bei-
träge verlangen. Diese dürfen 
höchstens kostendeckend 
sein. 

1 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

 2. Der Erlass SAR 851.200 
(Gesetz über die öffentliche 
Sozialhilfe und die soziale 
Prävention [Sozialhilfe- und 
Präventionsgesetz, SPG] vom 
6. März 2001) (Stand 1. Janu-
ar 2013) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  39 
Familienergänzende Kinderbetreuung 

§  39 Aufgehoben.    

1 Die Gemeinde kann, soweit 
möglich in Zusammenarbeit 
mit Privaten und anderen Ge-
meinden, für eine bedarfsge-
rechte Bereitstellung von Ein-
richtungen der familienergän-
zenden Kinderbetreuung, wie 
zum Beispiel Tagespflegeplät-
ze, Kinderkrippen und Tages-
schulen, sorgen. Sie regelt die 
Kostenbeteiligung der Benüt-
zenden unter Berücksichtigung 
sozialer Aspekte. 

    



- 9 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

§  51 
Kanton 

    

1 Der Kanton trägt nach Abzug 
allfälliger Einnahmen die Kos-
ten für 

    

a) die Infrastruktur und den 
Betrieb des Kantonalen So-
zialdienstes, 

    

b) die materielle Hilfe im Rah-
men des ZUG sowie interna-
tionaler Abkommen, 

    

c) die materielle Hilfe an Per-
sonen ohne Unterstützungs-
wohnsitz, 

    

d) die im Rahmen von § 17 
Abs. 2 ausgerichtete materi-
elle Hilfe an Personen ge-
mäss § 16 Abs. 1, soweit sie 
nicht vom Bund getragen 
wird, 

    

e) Projekte gemäss § 25,     

f) seine Aufsicht über stationä-
re Einrichtungen mit sozialer 
Zweckbestimmung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. Mai 2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission GSW vom 
22. Juni 2015 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 25. August 2015 

2 Er beteiligt sich auf der 
Grundlage von Leistungsver-
einbarungen an privaten Insti-
tutionen der Tagesbetreuung 
von Kindern gemäss § 39 im 
Umfang von maximal 20 % der 
anrechenbaren Betriebskos-
ten, sofern sich die Gemeinde 
angemessen beteiligt. 

2 Aufgehoben.    

3 …     

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    

 IV.    

 Die Änderung unter Ziffer II. 1. 
tritt am 1. August 2018, die 
Änderung unter Ziffer II. 2. am 
1. August 2016 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


